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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1994

Norm

StPO §180

StPO §254 Abs4

StPO §15

StVG §3

Rechtssatz

Wenn im schö engerichtlichen Verfahren ein Angeklagter, der im Zwischenvollzug in Haft ist, nach

Rechtsmittelbelehrung bei der Hauptverhandlung auf Rechtsmittel verzichtete, später aber dennoch die Berufung

wegen Strafe erhob, über die noch der Gerichtshof zweiter Instanz zu entscheiden hat, so ist er nach dem Ende des

Zwischenvollzuges nicht in Untersuchungshaft zu nehmen, sondern es ist gleich nach § 3 StVG vorzugehen.
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